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a) satzungen, verordnungen und 
 bekanntmachungen 
 der regIon hannover und der
 landeshauptstadt hannover

 region hannover 

 – – –

 landeshauptstadt hannover

 – – –

b)  satzungen und bekanntmachungen 
der stÄdte und gemeInden

1. stadt  burgwedel

 21. Änderung des Flächennutzungsplanes der stadt 
burgwedel

Gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) wird bekannt-
gemacht, dass die Region Hannover mit Verfügung vom 
28. August 2014, Az. 61.03-21101-21/4-8/14, die 21. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burgwedel 
genehmigt hat. 
Die genehmigte 21. Änderung des Flächennutzungspla-
nes befindet sich westlich der Straße „Am Mühlenfelde“ 
in der Ortschaft Fuhrberg und umfasst in der Flur 22 die 
Flurstücke 41/2 – 41/4 und in der Flur 12 das Flurstück 59 
(teilweise) in der Gemarkung Fuhrberg. 
Die 21. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärung werden in der 
Stadtverwaltung (Rathaus) in Großburgwedel, Fuhrber-
ger Straße 4, Zimmer 3.03, 30938 Burgwedel, während der 
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Burgwedel unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 21. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Burgwedel wirksam.

Burgwedel, den 08.09.2014

Stadt Burgwedel
Düker

Bürgermeister

 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der stadt 
burgwedel

Gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) wird bekannt-
gemacht, dass die Region Hannover mit Verfügung vom 
28. August 2014, Az. 61.03-21101-25/4-9/14, die 25. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burgwedel 
genehmigt hat. 
Die genehmigte 25. Änderung des Flächennutzungsplanes 
betrifft das Flurstück 83/1 in der Flur 12 der Gemarkung 
Wettmar
Die 25. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärung werden in der 
Stadtverwaltung (Rathaus) in Großburgwedel, Fuhrber-
ger Straße 4, Zimmer 3.03, 30938 Burgwedel, während der 
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Burgwedel unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 25. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Burgwedel wirksam.

Burgwedel, den 08.09.2014

Stadt Burgwedel
Düker

Bürgermeister

2. stadt  gehrden

 1. vereinfachte Änderung des bebauungsplanes nr. 
43 alt gehrden 

 gebiet:
 gesamtfläche des bebauungsplanes nr. 43, alt 

gehrden
 grundstück nordstraße 2, mit den Flurstücken 

1/11, 1/13, 195/12, 156/38, 156/39195/15, 194/17, 
195/14, 1/12, 1/19, 1/17, 1/20, 1/21, 1/12, 1/18, 1/10, 
1/22.

 teilflächen folgender straßenflächen:
 - kreuzungsbereich vorwerkstraße, barsinghäu-

ser straße, nordstraße, teilflächen der Flurstü-
cke 156/38 (ca. 15 m in die vorwerkstraße) und 
157/138 (ca. 8 m in die barsinghäuser straße)

 - teilfläche nordstraße, teilfläche des Flurstücks 
194/18 von der verlängerung der südgrenze der 
bahnhofstraße ca. 135 m nach norden

 - teilfläche bahnhofstraße, Fläche zwischen der 
nordstraße bis zur gedachten verlängerung der 
westgrenze des grundstücks nordstr. 2, 

  alle Flurstücke gemarkung gehrden, Flur 2
 bekanntmachung gem. § 10 baugesetzbuch 

(baugb)

Der Rat der Stadt Gehrden hat in seiner Sitzung am 
21.05.2014 die o.g. Bebauungsplanänderung gem. § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10, 11 
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und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) – in der jeweils gültigen Fassung – als 
Satzung beschlossen.
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 Alt Gehrden 
wird einschl. der Begründung im Fachdienst 51 – Stadt-
planung – der Stadt Gehrden, Kirchstr. 1 – 3, 30989 Gehr-
den, während der Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.
Auf die Möglichkeit, die Verletzung der in § 214 Abs. 1 
BauGB aufgeführten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel der Abwägung beim Zustandekommen des 
Bebauungsplans geltend zu machen, wird hingewiesen. 
Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Bauleitplans 
sind dabei gemäß § 215 BauGB

1. die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Stadt Gehrden geltend gemacht 
worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzu-
legen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögens-
nachteilen, die durch die Aufstellung des Bebauungspla-
nes eingetreten sind sowie über die Fälligkeit und das Er-
löschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 43 Alt Gehrden in Kraft.

Gehrden, den 07.08.2014

Stadt Gehrden
Der Bürgermeister

i.V. Kemnitz
Erste Stadträtin

c) sonstIge bekanntmachungen

 – – –
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